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Heinrich VI.

Von ihm können fünf unbekannte Texte genannt werden, die als Vorurkunden 
auf den Wortlaut von Diplomen Friedrichs II. und Heinrichs (VII.) Einfluß aus­
geübt haben. Wie BF 3913, so besitzt auch das Diplom Friedrichs II. für Kloster 
Marienberg über Boppard, BF 1111 von 1220 IV 22, keine im Entstehungsjahr 
gängige Kanzleiformel. Bei der großen Stilähnlichkeit der Diplome Friedrichs I. 
aus seinem letzten Jahrzehnt mit jener Heinrichs VI. ist es nicht immer leicht, den 
sicheren Nachweis der Herkunft einer Vorlage aus einer der beiden Kanzleien zu 
fuhren. Von BF 1111 kann jedoch soviel gesagt werden, daß die meisten im Text 
auftretenden Wendungen in eine drei bis vier Jahrzehnte zurückliegende Zeit ge­
hören. Der einleitende Hauptsatz der Arenga ad etemi regni premium et temporalis 
vite decursum prosperiorem nobis proficere credimus klingt an Exordien an, die in den 
Diplomen Friedrichs I. von 1177-1178 und 118219 und in wenigen Texten des 
Sohnes aus der Zeit von 1186-1196 auftreten20. Dies gilt namentlich für die Wen­
dung ad - temporalis vite decursum prosperiorem nobis proficere, die 1196 zum letzten 
Mal in den Kaiserurkunden begegnet und lediglich 1220 in BF 1111 wiederkehrt. 
Einer Vorlage aus den letzten Jahrzehnten des 12. Jahrhunderts entstammt wohl 
auch die Publikatio, die freilich für die Beweisführung geringeren Wert besitzt. 
Die Publikatio quapropter notum facimus universis imperii nostri fidelibus presentibus et 
futuris tritt wortgleich in Diplomen Friedrichs I. der achtziger Jahre, häufiger in 
jenen der Zeit Heinrichs VI. auf21. In den Königsurkunden Friedrichs II. ist die 
Schutzformel in specialem maiestatis nostre protectionem recepimus nur in zwei Fällen 
zu belegen22, wobei zu beachten ist, daß der eine Text ebenfalls von einer Vorur­
kunde beeinflußt ist. In den Jahren 1191-1197 kann die Formel mehrmals nachge­
wiesen werden23. Auch die einfache Sicherungsformel statuentes et districte precipien­
tes ut, in den Königsurkunden Friedrichs II. einmalig, hat in den Diplomen Hein­
richs VI. einen Vorgänger24. Entscheidend aber für die Zuweisung der in BF 1111 
benützten Vorlage zu den Diplomen Heinrichs VI. ist die Korroboratio, die sich 
beinahe wortwörtHch schon in BB 151, 258, 268, 269, 331, 446 und 503 vorfindet. 
Zweifelsohne hat der unbekannte Texthersteller von BF 1111 ausgiebig einen 
Text Heinrichs VI. als Vorlage benützt. Die Dispositio, jedoch ohne die Schutz­
formel, und wohl auch die Datierung lieferte der unbekannte Verfasser. Bei dem 
verlorenen Diplom Heinrichs VI. handelt es sich wahrscheinlich auch um eine 
Schutzurkunde. Ob sie schon den Passus über die Almosen enthielt, muß aus
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